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Satzung 
über die Ehrung für Verdienste um die Stadt Wetter (Ruhr) 

vom 20.01.1971 
 
 

Auf Grund der §§ 4, 26 und 28 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11.08.1969 (GV NRW S. 656/SGV NRW 2020) hat 
der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) in seiner Sitzung am 18. Dezember 1970 für die Ehrung von 
Persönlichkeiten, die sich um die Stadt Wetter (Ruhr) verdient gemacht haben, folgende 
Satzung erlassen: 

§ 1 

Personen, die sich um die Stadt Wetter (Ruhr) besonders verdient gemacht haben, können 
vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) geehrt werden. 

§ 2 

(1)  Als Zeichen der Ehrung wird eine Ehrenurkunde und ein Ehrengeschenk überreicht. 

(2)  Die Urkunde enthält die für die Ehrung maßgebenden Verdienste. 

(3)  Die Urkunde wird vom Bürgermeister und vom Stadtdirektor unterschrieben. 

§ 3 

Beschlüsse des Rates über die Ehrung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Ratsmitglieder. 

§ 4 

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Wetter (Ruhr), 18. Dezember 1970 

 
 
 
 
 
 
gez. Weslowski   gez. Löbbert   gez. Braselmann  
Bürgermeister   Ratsmitglied    Schriftführer 
 
 
 
 


